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Vorwort 

Die vorliegende Studie wurde von Frau Dr. Maria-Dolores Hesse im Auf-

trag der Kommission angefertigt. 

Die Studie behandelt zahlreiche Probleme der Schaffung eigener Einnahme-

quellen von föderativen Gemeinschaften zur Finanzierung der Ausgaben der föde-

rativen (zentralen) Instanzen. 

Als historische Beispiele für die Entwicklung der finanzwirtschaftli-

chen Beziehungen zwischen "Zentralstaat" und "Gliedstaaten" wurden die 

Schweiz, die V~reinigten Staaten von Amerika und das Deutsche Reich ausge-

wählt. 

Vor diesem historischen Hintergrund kommt Frau Dr. Hesse zu interessan-

ten Schlußfolgerungen für die praktischen Schritte auf dem Wege zu einer 

Finanzierung der Ausgaben der Europäischen Gemeinschaft durch eigene Ein-

nahmen. 

Ferner wird der im April 1970 verabschiedete Ratsbeschluß uöer die 

Ersetzung der Finanzoeiträge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Ge-

meinschaften kurz gewürdigt. Danach wird bekanntlich der Gemeinschaftshaus-

halt ab 1. Januar 1975 vollständig aus eigenen Einnahmen finanziert. 

Die Kommission legt diese Studie der Öffentlichkeit mit der Absicht 

vor, damit einen Beitrag zur Diskussion uöer die Entwicklung der finanzwirt-

schaftlichen Beziehungen zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten zu lie-

fern. Die Sachverständige zeichnet für die Studie selbstverständlich pei-

sönlich verantwortlich. 
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Die Bntwicklung eigener Einnahmen der föderativen 

(zentralen) Behörden in der Schweiz, den Vereinig-

ten Staaten von Amerika und im Deutschen Zollverein 

In der vorliegenden Studie werden historische Fälle eines freiwilligen 

und gleichberechtigten Zusammenschlusses souveräner Staaten zu föderativen 

Gemeinschaften geschildert: die Zusammenschlüsse zur schweizerischen Eidge-

nossenschaft, zu den Vereinigt~n Staaten von Nordamerika und zum Deutschen 

Zollverein, der sich schließlich zum Deutschen Reich weiterentwickelte. 

Gegenstand des Interesses ist ein bestimmter Teilbereich innerhalb 

dieser Entwicklungen: die Erschließung eigener Einnahmequellen .zur Deckung 

der Ausgaben der neu entstandenen föderativen.Behörden. 

Anlaß der Betrachtung ~ar die Frage, ob und in welcher Fotm das Pro-

blem der eigenen Einnahmen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Rah-

men _der Besti~gen __ und im ·si~e des Vertrages vo~ Rom eine gegenü.öer dem 
. 

, 

bisherigen_Z~tand erweiterte oder geänderte, zweckeritsprechende Lösung fin-

den könne. Da also aus dem historischen Rückblick Anre~gen positiver oder 
. 

. 

negativer Art für den entsprechenden Fragenkomplex innerhalb der EWG gewon-

nen werden sollt~n, erschien es zunächst zweckmäßig, grundsätzliche Ähnlich-

keiten und Unterschiede der drei historischen Zusariunenschlüsse im Vergleich 

zur Konzeption der EWG herauszustellen (1). 

Doch auch die geschichtlichen Vorbilder unterscheiden sich deutlich 

voneinander. Sowohl im Falle der Schweiz als auch in dem der USA ging der 

politische Zusammenschluß - so locker er zunächst gewesen sein mag - der Ve-r-

einheitlichung wirt~chaftlicher Staatstätigkeiten bzw. staatlicher Einfluß-

nahmen auf die Wirtschaft voraus, während die Gründung des Deutschen Reiches 

von 1871 nach Ansicht vieler Histori_ker erst möglich wurde auf dem durch die 

wirtschaftliche Einigung.in Gestalt des Deutschen Zollvereins von 1834 vor-

bereiteten Boden.(2) 

(1) -I~zwi~9hen wurd~ ei_ijc solche Neuordnung q.er EWG-:-Finanzen geschaffen .~B~ 
schluß des Rates vom 21,4.70), die ab 1.1.1971 1n Kraft treten und bis 

zum·l.1.1975 v6ll verwirklicht sein soll. 

(2) and'ers: Henderson,'W,0.1 The•Zoilverein, 2. ed., London 1959;.Introduction • 
• 1 
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Für die Frage der eigenen Einnahmen der zentralen Behörden ergab sich 
daraus ein wesentlicher Unterschied: die politischen Verfassungen der 
Schweiz und der USA wiesen dem Bund gewisse Aufgaben und zugleich gewisse 
Finanzierungsquellen zu, die der Wille zum politischen Zusammenschluß und die 
damit verbundene sofortige Übertragung bestimmter Hoheit3rechte auf die 
Zentrale als selbstverständlich erscheinen ließ. Anders hingegen führte die 
in erster Linie wirtschaftspolitische Initiative Preußens zu einem bloßen 
Handelsbündnis, das praktisch keine eigenen Behörden, finanziell unbedeuten-

' de Aufgaben und daher nur einen minimalen "eigenen" Finanzbedarf hatte. Der 
Unterschied Z\o'!ischen einer föderativen Staatsverfassung und einem Handels-
(Zollvereins-)vertrag liegt ferner darin, daß der letztere weniger stabil, 
oft auch - wie im Falle des Deutschen Zollvereins - kündbar ist, da er zwar 
von bedeutsamen, aber doch relativ einseitigen Interessen der liitglicder 
abhängig ist, die zeitweilig durchaus von politischen Interessennichtwirt-
schaftlicher Art uöerwogen werden können. Die Verfassung eines Bundesstaates 
umfaßt in der Regel zahlreichere Interessen der Mitglieder u~d legt insbe-
sondere die auswärtige Politik sowie die Landesverteidigung in die Hände der 
Bundesregierung. Dabei soll nicht verkannt werden, daß auch die betrachteten 
Bundesstaaten Schweiz und USA in ihrem Bestand erschüttert wurden und daß 
der Wille zum politischen Zusammenschluß das Problem der Zuweisung eigener 
Einnahmen an.die Zentralbehörden keineswegs leicht lösbar machte - eine Tat-
sache, von der die Finanzgeschichte des Deutschen Reiches nach 1871 ebenfalls 
Zeugnis gibt. 

Die EWG stellt, ihrer ''Verfassung" nach, eine eigentümliche Mischung 
der beiden genannten Formen des Zusammenschlusses dar. Zweifellos wurde mit 
den Römischen Verträgen kein Bundesstaat begründet; die klassischen Ressorts 
der Staatssouveränität liegen unbeeinträchtigt - von anderweitigen interna-
tionalen vertraglichen Bindungen abgesehen - bei den Einzelstaaten: Außenpo-
litik, Verteidigung, Innenpolitik. Vielmehr scheint auf den ersten Blick eine 
enge Verwandtschaft mit dem Deutschen Zollverein zu bestehen, da Kern des 
EWG-Vertrages die Schaffung einer Zollunion der Mitglieder ist. Jedoch gehen 
die vertraglichen Ziele erheblich über die Zollunion hinaus - eben bi~ zur 
Errichtung einer Wirtechaftegcmeinachaft. Daher wird im Vertrage neben der 
Aufhebung der Binnenzölle und andijrer Ha.ndelshemmniese sowie der Einfüh~g 
eines.einheit~ichen, gemeinsamen Außenzolltarifs für alle Bereiche der ' staatlichen Wirtschaftspolitik eine mehr oder weniger onge Zusammenarbeit 
und Koordinierung der nationalen Maßnahmen gefordert, Die EWG ist also nicht 

./. 
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wie Oerloff vom Zollverein sagt, "fino.nzpolitiech eine Einrichtung zur ge-

meinsamen Abgabeerhebung" (1) - tatsächlich war o.n eine gemoinsa.me Abgabe-

erhebung während der Obergangszeit nicht gedacht worden-, vielmehr zeigt 

bereits die Präambel des Vertrages, dnB die Mitgliede~ eine wesentlich enga-

re Interessongemoinsohaft zu sein beabsichtigen, als der Zollverein es war. 

Damit ist auch eine größere Finanzierungsbereitsohaft der Mitglieder nötig 

und gegeben, die im Vertrage ihran Niederschlag gefunden hat: zunächst durch 

Matrikularbeiträge (Art. 200), sodann jedoch auch durch eigene. Einnahmen 

der EWG (Art. 201), die allerdings noch von den Mit g liedem bestinirot_ und 

der Gemeinschaft zugewiesen werden müssen. 

Es ist übrigens bezeichnend, daß 'die Mitgliedstaaten der EWG, die be-

rei ts seit 1952 rni teinander in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 

Stn.hl zusn.mmengcschlossen waren, eine im Montanunionvertrag enthaltene ·Lö-

sung des Problems supranationaler Finanzierungsquellen nicht in angepaßter 

Form in den Vertrag von Rom übernehmen mochten: Art. 49 des Montanunionver-

tra.ges berechtigte die Hohe Behörde, Umlagen auf die .Erzeugung von Kohle und 

Stahl zu erheben und somit -unmittelbar die ihr unterstellten Industrien 

der beteiligten Länder zu besteuern, um aus dem Ertrag ihre Verwal tungsaus-
, . 

gaben sowie Beihilfen.und Forschungsaufgaben zu finanzieren (Art. 50). nem-

gegenuöer wurde in der EGKS auf Matrikularbeiträge verzichtet. Allerdings 

handelte es sich bei der Montanumlage um eine auf höchstens 1 % des Pro-

duktionswertes der betreffenden Industrien begrenzte Abgabe, die nicht den 

Charakter einer allgemeinen Steuer hatte und quantitativ gering blieb, zu.mal 

die Uml~esätz.e keineswegs stets 1 % betrugen, sondern entsprechend dem Fi-
. . . 

nanzbed.arf der, EGKS oft wesentlich niedriger (1964/65: 0,2 %) ·festgeset·zt 

wurden. 

Hätte man auch der EWG von Anbeginn eine solche unmittelbare Finan-

zierung durch Besteuerung zugestehen wollen, so hätte man in den einzelnen 

Mitgliedstaaten eine allgemeine Steuer zusätzlich erheben lassen oder der 

EWG einen bestimmten Anteil am Aufkommen der bestehe~den allgemeinen Steuern 

zusprechen müssen. Damit hätte die EWG als solche Finanzhoheit, zumindest 

aber eine begrenzto ·Ertragshoheit erlangt. Während also die sektorale In-

tegi'at{on die· Finanzierung durc~ eine spe~ielle Steuer erlaubte~ ja ~aholegte, 

(1) Gerloff, w,:_Der Staatshaushalt und das Finanzsystem Deutschlands, in: 
Handubch der Finanzwiae6naohaft, 1. Aufl,, Tübingen-1929, S, 14 . 

. /. 
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wurden beim umfassenden Zusammenschluß all jene einzelstaatlichen Bedenken 
wach, cie ~uch in den historischen Beispielen politischer Zusammenschlüsse 
eine große Tiolle spielten. Folglich blieb die Finanzierung der Behörden und 
der gemeinschaftlichen Aufgaben bei EWG und EAG auf Deiträge der Mitglieder 
angewiesen. Weitergehende Vorstellungen der Kommission, im Zusammenhang mit 
der Schaffung landwirtschaftlicher r.tarktordnungen im Rahmen des Europäischen 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirlschaft (EAGFL) nach dem Ver-
fahren des Art. 201 EHGV neben dem gemeinsamen Außenzoll auch die Erträge 
aus Abschöpfungen auf landwirtschaftliche Einfuhren als eigene Einnahmen der 
Gemeinschaft zu gewinnen, scheiterten zunächst. In der Verordnung vom 26. 7. 
1966 wurde lediglich bestimmt, daß vorn 1.7.1967 an Teile der Abteilung 
Garantie des·EAGFL aus Abschöpfungen zu speisen seien. 

Erst in allerjüngster Zeit, 12 Jahre nach Gründung der Gemeinschaft, 
haben sich die Mitglieder der inzwischen mit EGKS und EURATOM fusionierten 
EWG bereit g~funden, die finanzwirtschaftlichen Konsequenzen aus der Zusam-
mensetzung und dem Umfa..~g der Aufgaben dieser Gemeinschaft zu ziehen. Die 
Zuwendung eigener Einnahmen gemäß Art. 201 des EWG-Vertrages soll nunmehr 
Wirklichkeit werden; dabei soll die Gemeinschaft neben dem Aufkommen aus 
dem gemeinsamen Zolltarif und aus den landwirtschaftlichen Abschöpfungen 
eine eigene Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) erhalten. Diese neueste Entwick-

' lung wird im Rahmen der Schlußfolgerungen, ·soweit schon möglich, zu würdi-
gen sein. 

Auf eine kurze Formel gebracht könnte man also sagen: ihrem Objekt 
nach steht die EWG dem Deutschen Zdl verein nahe, der Umfang - allerdings 
nicht die Art - ihrer Aufgaben jedoch rückt sie in die Nähe der jungen Bun-
desstaeten Schweiz und USA. 

Die Entwicklung des schweizerischen Bundesstaates 

Die älteste födera.tive Tradition hat die Schweiz. 1291 ist die "Er-
neuerung des ewigen Bundee" der drei Urkantone Uri, Schwyz und UntGrwa.lden 
dokumentiert, bis 1353 waren ihm die :1{an~one Luzern, Zürich, Glarus, Zug 
und B~m beigetreten, bis 1513 fUnf weiter~ Kantone •. Noch im 15. Jahrhun-
dert.verteidigten die Eidgunossen ihre Selbständigkeit gegenüber Habsburg, 
und Kaiser M~.ximilian mußte 1499 ihre ta.tsäohliohe Unabhängigkeit vom deut-
schen Reich feststellen~· als sie· es durchsetzten, woder do.s· Reiohskammer-

./. 
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gericht anzuerkennen noch den "gemeinen Pfennig", 0ine allgemeine Rachsteuer, 

zu entrichten. Gleichwohl gehörte die Schweiz dem Reichverband nominell 

noch bis 1648 an, ale sie im Weetfälisohon Fri~den als selbständiger Staat 

anorkannt wurde. 

Im April 1798 wurde die Schweiz zur "einen und unteilbaren helveti-

schen Republik" erklärt und bekam - von Frankreich oktroyiert - eine der 

französischen Direktorialverfassung nachgebildete Staatsform, die jedoch 

schon 1803 durch Mediationsakte insoweit verändert wurde, als die Kantone 

ihre alte Selbständigkeit zurückerhielten. In diese Zeit fallen auch die 

ersten Regelungen zur Finanzierung des Bundes: "Alle Kantone ••• hatten einen 

geschlüsselten Beitrag, zur 'Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit' der Eidge-

nossenschaft zu leisten (1). Ein neuer Bundesvertrag im Jahre 1815 behielt 

die Kantonsbeiträge l::e.. Von dem Recht, diese als Kontingente bezeichneten 

Matrikularbeiträge zu erheben, machte der Bund allerdings nur einmal, 1849, 

Gebrauch, als erhöhte Grenzbewaohungskosten die Einhebung von 1,4 Mio sfrs 

erforderten (2). Zu einem zentralen Finanzhaushalt kam es noch nicht; als 

"gemeinsa~e Institution zur Finanzierung der Sicherheit und Aufrechterhal-

tung der Ordnung" wurde lediglich eine Kriegska.sse eingerichtet. "Diese wur-

de aus Qem Aufkommen an Grenzzöllen iespeist und war die Grundlage, auf der 
sich der Bundesh~ushalt aufbaute" (3 In dieser Regelung ~icgelt 
sich der vom Zollve~ein und von der WG grundverschiedene z-wecR des Bundes 

der Eidgenossen w:ialer, der im politischen und staatlichen, nicht aber im 

wirtschaftlichen Zusammenschluß lag. Demgemäß verlief auch die wirtschaft-

liche Entwicklung der einzelnen Kantone in den folgenden Jahren außerordent-

lich unterschiedlich~ .auch plieb$n Binnenzqlle an ,den Kantonsgrenzen zunächst 

bestehen. 

Nach kriegerischen Auseinandersetzungen aufgrund religiös.er und poli-

tischer Gegensätze zwischen den Kantonen, ~n denen der Bund über e~nen Son-
. ' . . 

derbund der katholischen Kantone obsiegte, kam es zur neuen Verfassung vom 
' . 

12.9.1848. Sie faßte die Kanton~. zum Bundesstaat_ zusammen, stärkte die Bun-

desreg~erung und führte die doppelte Landesvertretung ein: dem Bundes~at in 

B~rn stehen eeither der Ständerat als Vertretung der Kantonalregierungen und 

der freigewählte Nationalrat gegenüber. 

(I) 

(2) 

(3) 

Otto, Frieda: Neuere·Entwicklungßtendonzen im bundesstaatlichen Finanz-· 

~~gleich, Diaa.,Frnnkfurt 1958, erso~ionen in der Bibliothek ~~s.~nsJi~ 

tute für Weltwirtschaft, Kiel, s. 44 
Higy, Camille: Staß,tehausha.lt und F'innnzsyatom der Schweiz, in: ·Handbu~h, 

der Finanzwissenschaft Ed. III, Tübingen 1958, S. 307 :. 
Otto, Frieda, aaO. s. 44 ./. 
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Erat e Maßnahmen zur wirtschaftlichen Voreinheitlichung wurden getrof-
fen: die Binnenzölle wurden abgeschafft, der Hnndelsverkehr vereinh0 itlicht. 
Die Verfassung übertrug dem Bund eine Reihe einmaliger und laufender Aufga-
ben, die einen Bundeshaushalt erforderlich machten, der jedoch noch eng be-
grenzt blieb. Die Bundeoaufgaben umfaßten das Militär, Beiträge zur Unter-
haltung der Alpenstraßen der Kantone Uri, Graubünden, Tessin und WnJ.lis; fer-
ner Post, Uünzwesen, Straßen- und Brückenaufsicht. "Dem Dunde wurde auch nur 
eine beschränkte Finp.11zhohei t gcwfillrt" ( 1). Er hatte seine Aufgaben zu fi-
nanzieren aus den Erträgen des Bundesvermögens, der Grenzzölle, der Post, 
der Pulververwaltung und ggfs. aus Beiträgen der Kantone. Andererseits vrur-
de aus der Aufhebung der Binnenzölle eine Entschädigungspflicht des Bundes 
gegenu"ber den Kantonen konstruiert, so daß z.B. 1850 52 % der Grenzzollein-
nahmen a.n die Kantone flossen. 

Die Ve7fassungsrevision vom 9.4.1874 diente wiederum der Stärkung der 
Zentralgewalt. Diese Verfassung ist als Ganzes heute noch, allerdings viel-
fach geändert, in Kraft. Die Bundes.kompentenzen wurden erheblich erweitert: 
sie umfaßten nun fast das gesamte Militärwesen, das Zivil- und Strafrecht, 
die Aufsicht über Wasserbau und Forstwesen, die Sicherung der Getreidever-
sorgung, den Betrieb der Eisenbahnen, die Regelung dos Motorfahrzeug-, Fah~ 
rad- und Schiffsverkehrs. Daher wurde dem Bund als neue Einnahmequelle die 
Hälfte des Ertrags der von den Kantonen erhobenen !.lilitärpflichtersatz-
steuern uöerlassen. Außerdem wurde die Beteiligung der Kantone a.~ den Grenz-
zöllen abgeschafft. 

Erst nach 1874 dringt der Bund allmählich tiefer in wirtschaftliche 
Bereiche vor, zunächst auf dem Gebiet der Sozialpolitik (Gesundheits-, Ver-
sicheru.~gs- und Ausbildungswesen). 

Die Zeit bis zum erst.en Weltkrieg ist gekennzeichnet durch eine den , ' Bundeseinnahmen günstige wirtschaftliche Entwicklung; insbesondere die Zölle 
erwiesen sich als sehr ergiebig. Bis 1913 verzeichnete der Bundeshaushalt 
im allgemeiµen Überschüsse. Dann zeigte sich, daß die verfassungsmäßigen 
Bundeseinnahmen Kriegs- und Krisenzeiten mit erhöhten finanziellen Ji.nforde-
rungen nicht gewachsen waren: bis 1919 stieg die Verschuldung des Bunde~ 
mehr als l Mrd. efrs bei einem Hau.sha.ltsvolumon von nur rd. 400 Nio sfrs (2). 
Daher wurde schon in der Obergangsverfassung vom 6.6.1915 ~ine eidgenössi-' 

Otto, Frieda, o,a,Q. s. 145 
Otto, Frieda, aa.O. S. 47 ./ •. 
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sehe Kriegssteuer auf das Einkommen und Vennögen eingoführt. Mit ihr fiel 

dem Bund erstmalig eino direkte Steuer zu, an deren Aufkommen allordings die 

Kantone mit 20·% beteiligt waren. 1916 wurde eine einmalige Kriegsgewinn-

steuer beschlossen und dem Bund zugestanden, Sternpolabgaben (Kapitalverkehr-

steuern) zu erheben, an denen die Kantone wiederum mit 20 % beteiligt ·wurden. 

Da. auch diese Mittel nicht ausreichten, wurde der Bund 1919 enn,~chtigt, eine 

neue nußerorden~licha Kriegssteuer so lange zu erhoben, bis die Bundesschuld 

getilgt war. Dies~ Steuer wurde 1932 aufgehoben. 1918 wurde die Einführung 

einer ständigen Bundessteuer vom Einkommen und Vermögen trotz der prekären 

Finanzlage in einer Volksabstimrmmg abgelehnt. So verblieben dem Bund nach 

dem 1. Weltkrieg lediglich die Stempelabgaben als neue Einnahmequelle, an 
.. 

der jedoch die Kantone, die ihrerseits auf diese Abgabe verzichtet hatten, 

beteiligt blieben. 

1925 erhielt der.Bund die Tabaksteuer sowie die Verwaltung des Alkohol-

monopds; die bisher berechtigten Kantone wu.r.den wiederum am Ertreg des Uono-

pols beteiligt, zunächst in Gestalt einer Garantie „der bisherigen kantonalen 

Einnahmen, später entsprechend ihrer Wohnbevölkerung. Die Weltwirtschafts-

krise zwang 1933 zu Erhebung der eidgenössischen Krisensteuer, einer von 19.34 

bis 1949 in zweijti.hrigon Perioden erhobenen Form der Einkommensteuer, die auf-

grund außerordentlicher Vollmachten'a~ 30.8.1939 durch die eidgenössische 

Wahrste~er, sube Steuer vom·.Eint:ommen U!'.ld Vermögen·. und derzeit einzige di-

rekte Steuer des Bundes, ersetzt wurde. Zum gleichen Zeitpunkt wurden eine 

Vermögensabgabe (Wehropfer), eine eidgenössische-Kriegsgewinnsteuer u.~d die 
. ' 

Warenumsatzsteuer eingeführt. Bis 1945 wurden weitere Kriegssteuem geschaf-

fen, ein zweites Wehropfer erhoben und die Sätze bestehender Steuern erhöht. 

Auch an diesen Steuem - mit Ausnahme der Umsatzsteuer - wurden die Kantone 

beteiligt. 

In dieser letzten Phase der finanzwirtschaftlichen Entwicklung der 

Schweiz wird vollends deutlich, daß die Ausgestaltung der finanziellen Korn-. ' 

petenzen des Bundes mit dem entspr~chenden Fragenkomplex in der EWG kaum 

mehr verglichen we~den kann. Bei Ausb~oh ~es erste~ Weltkrieges ~est~d ein ... 

längst g~festigte~ St~atswesen, in dem nntUrli_oherweise die Zent~alre~ie~ , •. 

den Hauptanteil der Aufgaben und Schwierigkeiten finanziell _zu !lleis.tet:n. ~at~. ,· 

te, die eich aus .den Krieg~~ und den ~olgen.den wirt~oh~t'tl~~~en Ge_schehniss~~: .: 

in der ·1~11.ßenwelt ergaben, :a~· diese i~ror ~rt _und, .Ure_~~he naoh :ka~ _regionale - • •• 

(kantonal~). Angel.egerih~it.en 'genannt werden konnten. Oleioh~_ohl b~~~~ten· .. ··--· -~- ·:··.:-. 

. /. 
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die Kantone bei ihren bisherigen finanzpolitischen Rechten. So ist es zu er-
klfren, d~ß heute noch ein wesentlicher 1reil der Bundeesteu.em nicht in der 
Verfassung verankert ist, eo die Wehrsteuer, die Verrechnungssteuer, die w~..-
renumsatz- und die Luxussteuer sowie der Abzug auf Leistungen aus Lebensver-
sicherungen. Verfassungsmäßig verankert ist lediglich das Recht des Bundes 
auf die Grenzzölle, die Militärpflichtersatzsteuer, die Stempelabgaben und 
die Tabaksteuer. Gleichwohl ist nicht nur bei den Zöllen und Stempelabgaben, 
sondern auch faktisch bei der Umsntzsteuer, der Verrechnungssteuer und der 
Luxussteuer die gleichzeitige Erhebung durch die Kantone auogoschlossen (1). 
Auf dem Gebiet der direkten Steuern waren die Kantone jedoch nicht gewillt, 
Verzicht zu leisten, So entstand das für die Schweiz charakteristische 
System konkurrierender Bundes- und Kantensteuern auf Einkommen und Vermögen 
mit unterschiedlicher gesetzlicher Grundlage bei gleichzeitiger Verschieden-
heit der Kantonsteuern untereinander. Dieses System konnte wohl nur deshalb 
bisher Bestand haben, weil die Schweiz nicht unmittelbar, sondern nur mittel-
bar durch die beiden Kriege finanziell belastet ·wurde, als neutraler Staat 
demgegenuöer auch Kriegsgewinne verzeichnen und so eine Wirtschaftskraft 
aufrechterhalten konnte,. die eine konk:u~:urende Ausschöpfung dieser wichtig-

sten Steuerquellen möglich macht. Die Entwicklung zeigt auch, daß die "na-
türlichen" Bundeseinnahmen, insllsondere die Außenzölle, die gegenuöer Kriegs-
und Krisenzeiten sehr anfällig sind, keine sichere Stütze des Bundeshaus-
halts waren, daß also der Bund, um seine - wachsenden - Aufgaben kontinuier-
lich erfüllen zu können, in steigendem Maße auf innere EinnahrrrEL~ zurückgrei-
fen nru.ßte. 

Die Entwicklung des nordamerikanischen Bundesstaates 

vom 

Der Kampf der dreizehn nordamerikanischen Kolonien um ihre Loslösung 
britischen Mutterland, der am 4.7.1776 mit der Unabhängigkeitserkläru...~g 

begann und in den darauf folgenden kriegerischen Auseinandersetzungen zu-
gunsten der Kolonien entschieden wurde - ihre Selbständigkeit wurde im Frie-
d • v ·· 11 1883 anerkannt entzündete sich on einem steuerlichen en von ersa1 es -, 
Froblem. Durch den 176-3 beendeten Kriee mit Frankreich finanziell. stark be-

• · 1 • J:t"'inan zi erung der Kriegs-ansprucht, suchte Großbritannien die Ko onicn zur 
lasten nicht nur durch neue Zölle, sondern auoh du~oh die Auferlegung von 

(1) Higy, Camille, aaO. s. 306 ./. 
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Stempelabgaben (1765) heranzuziehen. Diesen Eingriff in ihre innere Besteue-

rung wollten die Kolonien nicht dulden, da sie im britischen Parlament nicht 

vertreten waren. Die Auferlegung dor Steuer empfanden sie als einen Bzuch 

des Hechtsgrnndsa.tzes "No taxa.tion without repreeentation". Da England nur 

unvollkommen einlenkte, kam es zum Kriege, dessen Kosten zugleich schwierige 

finanzwirtschaftliche Probleme für den jungen Staatenbund brachten. Dieser 

w~r denkbar schlecht gerüstet, solchen Schwierigkeiten zu begegnen. Die 

(erste) Konföderationsverfassung des norda.merikenisohen Staatenbundes be-

stimmte, "daß jeder Staat seine Souveränität, Freiheit und Unabhängigkeit 

behalten sollte, sowie jede Gewalt und jedes necht, das nicht ausdrücklich 

durch die Konföderation dem Kongreß der Vereinigten Staaten verliehen worden 

wa.r" (1). Entsprechend beschränkte die Finanzverfassung den Bund ausschließ-

lich auf die Bei träg~ der einzelnen Staa.t~n, wer dere~ Aufbringung und Erhe-

bung die Staaten zu bestimmen hatten. Der Kongreß konnte allerdings Schulden 

kontrahieren und Noten ausgeben. Das Besteuerungsrecht stand allein den Staa-

ten zu, die im übrigen schon in der kolonialen Zeit Steuern zur Finanzierung 

lokaler Aufgaben erhoben hatten (in :neu-England insbesondere Kopfsteuern, 

Vermögensteuern und Steuern auf gewerbliche Tätigkeit - sog. faculty-taxes -, 

im Süden Ein- und Ausfuhrabgaben sowie Steuern auf einzelne Güter und 

Leistungen, in den mittleren Kolonien insbesondere ein System von Akzisen, 

später auch Vermögensteuern) (2). Der außerordentlich starke Partikularismus 

verhinderte nicht nur wirkungsvolle finanzielle Maßnahmen des Kongresses 

während des Unabhängigkeitskrieges; die Kriegsanforderungen überstiegen die 

steuerliche Leistungsf"ähigkeit der Staaten so sehr, daß auch die verfassungs-

mäßigen Beiträge zugunsten des Kongresses nicht beigetrieben werden konnten. 

So kam es, neben Auslandsanleihen, zu einer erheblichen Inanspruchnahme der 

Notenpresse durch die Staaten und den Kongreß (Kontinentalgeld). Die Folge 

waren völlig zerrüttete öffentliche Finanzen a.m Kriegsende. 

Aufgrund der starken Gegensätze zwischen den einzelnGn Staaten konnte 

erst 1889 eine neue und bis heute gültige Verfassung in Kraft treten, die 

den Stc.atenbund zu einem Bundesstaat festigte, jedoch wegen der partikul&-

ristischen· Interessen eine sohai:fe Gewaltentrennung zwischen Bund und Staaten 

konstituierto, bei der im Zweifel zugunsten der Staaten zu entscheiden ist. 

(1) Bv~n.ner, Richarq: Die Finanzpolitik und das BWldesstouersystem. der Ve'I°'f-
einigten Staaten von Amerika von 1789 bis 1926. Jena 1926, S. 3. 

(2) ebda. S. 4/5 ..... -• ...... . 
1 ( • ; 1 •I • : 1, • 
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Dru1er räumten die fina.nzwirtooho.ftliohon Destimmungen ller Verfo.esung dem Dune: t:ltsichlich nur goringe Komputenzen ein. Zwar erschlossen sie ihm eigene Eimtahmoquellen: "ihm wurde das Recht eingeräumt, Steuern, Zölle, Abgaben UJl.d Akzisen zu erhebon" (1), auch wurden die Zolleinheit und di0 Gleichmäßigkeit in der Erhebung von Zöllen, Abgaben und Akzisen in den Vereinigten Staat0n sta.tuiert. Tats~ichlich aber hatte der Bund nur für die Zölle die o.usschließ-lichG Objekts- und Ertro.gshohei t; im übrigen konkurrierte er mit den einzel-nen Staaten. Weiterhin wurde diese konkurrierende Finanzhoheit auf dem Gebiet der direkten Steuern durch die sog. Apportionierungsklauael eingeengt, die besagte, "daß Kopfsteuern und andere direkte Steuern zunächst im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl auf die Einzelstaaten umgelegt werden mußten, de-ren Entscheidung es überlassen blieb, auf welche Weise sie die Umlage erheben wolltentt (2). Da.mit ging der Charakter einer direkten Bundessteuer verlor~n, und ta.tsächli:ch lief dio Regelung auf die Erhebung von natrikularbei trägen hinaus. 

Dem ersten Schatzsekretär der Vereinigten Staaten, Alexander Ha.mil ton, gelang es, die voneinander völlig unabhängigen Finanzen des Bundes und der Einzelstaaten miteinander zu verknüpfen und den Aufbau eines Bundessteuer-systems zu beginnen. Auf seine Initiative übernahm der Bund die Schulden der einzelnen Staaten, so daß diese zu - divergierenden - steuerlichen Maßnahmen nicht länger gezwungen waren, die Einführung von Bundessteuern im allgemeinen Interesse zur Deckung der Schulden jedoch gefordert werden konnte. Während sich also die Staaten bei geringen Aufgaben im wesentlichen auf ihre alten Steuern, insbesondere die Vermögensteuer beschränkten, mgann der Aufbau des Bundessteuersystems mit der Einführung einer Reihe von Zöllen und Tonnengel-deni, deren Sätze nach und nach erhöht und deren Anwendungsbereich ausge-dehnt wurden. Damit wurde erstmalig eine einheitliche Zoll- und Handelspoli-tik der Vereinigten Staaten erreicht. Allerdings reichten die Zolleinnclhmcn nicht aus, um den Finanzbedarf des Bundes zu decken. Innere Bundessteuern 
waren unerläßlich. 

Erste Bundessteuer war die Verbrnuohsabgo.be auf Dranntwein (3.3.1791}, 1794 folgten steuern auf Wo.gen, auf dio Herstellung von Sohnupf'taba.k uncl das Raffinieren von Zucker, eine Lizenzaugnb0 auf den Kleinvorkauf von Wein und ausländischen Spirituosen sowie eine Abgabo a.uf Uffontliohe Versteigerungen. 

(1) 
(2) 

Otto, Friedo., aao. s. 96 
ebda. ./. 
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1797 wurde eine Stempelsteuer auf Urkunden eingeführt. 

Da. die Zolleinnahmen am Ende des 18. JA.hrhunderts aufgrund dos Kriegs-

zustandes in Europa. zurückgingen, griff man a.uf die verfassungsmäßige Mög-

lichkeit zur Erhebung direkter Steuern gemäß der Apportionierungsklausel zu-

rück: 2 Mio~ wurden "vermittelst einer Steuer auf Grundbesitz, Gebäude und 

Sklaven" a.uf die Staa.ton umgelegt (1). Für ihre Erhebung wurde eine eigene 

Steuerverwaltung des Bundes geschaffen. 

Mit d~r Wahl Jeffersons zum Präsidenten (1801) gewannen die Partiku-

la.risten wiederum stärkeren Einfluß. Am 0 6.4.1802 verabschiedete der Kon-

greß ein Gesetz, wonach das gesamte System der Inneren Steuern aufgehoben 

und damit die Einnahmen des Bundes im wesentlichen auf die Zölle und die Er-

träge aus Landverkä~en beschränkt 1-rur~en" (2). Die wirtschaftlichen Maßnah-

men Englands und Napoleons im englisch-französischen Kriege (Blockade, Kon-

tinentalsperre) und der damit verbundene Rückgang der Zolleinnahmen ließen 

die inneren Abgaben 1813 vorübergehend wieder aufleben, 1817 jedoch wurde 

das System innerer Steuern erneut abgeschafft, und rund fünfzig Jahre lang 

"konnte von einem Bundessteuersystem nicht mehr die Rede sein" (3). Iro.mit 

verschwand auch die eigene-Steuerverwaltung des Bundes. 

Erst der Bürgerkrieg (1861-1865) führte zur Wiede~ oder Neuerhebung 

von Steuern. In den Nordstaaten entstand erneut ein Bundessteuersystem, das 
. 

sich zusammensetzte 
. . 

- aus direkten· Aufwandsteuern auf Wagen, Musikinstrumente, Billards, Taschen-

uhren, Gold- und Silbergeschirr, Wasserfahrzeuge (alle 1870 aufgehoben), 

_ aus indirekten Aufwandsteuern auf verschiedene Lebensmittel, auf Genuß-

mittel - Branntwein, Bier, Wein, Kaffee, Gewürze, Kakao, Schokolade, Taba.~ 

und Tabakerzeugnisse-, auf Beleuchtung und Heizung und zahlreiche Waren, 

darunter Erzeugnisse aus Baumwolle, Wolle, Leder, Holz und Papier, 

- aus Vermögensverkehrssteuern (Sternpolabgaben), 

- aus Transportsteuern; 

- aus Gewerbesteuern in Form von Lizenzabgaben sowie 

- aus· direkten Steuern auf Einkommon und Ver•mögen, die jedoch, um die 
' 

Apportionierungsklausel zu vermeiden, unter "duties_an~ exoisee".rubriz~e:r;t; 

wurden. Daboi trat an d~e Stelle verschiedener neb~neinander bea~enen~er 
1 . 

I• • ' . 

f
li Büchner, R. aaO. S. 19 
2 ff II U Se 21 

' •, 3 otto, Frieda, aaO. s. 97 
./. 
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Sondereinkommeneteuern 1864 ein Einkommensteuergesetz, das lediglich die 
vvn Quellensteuern erfnßten Einkünfte ausnahm (Dividondcn, Obligationen-
ainsen, Gehalter der Regierungsbeamten) und im übrigen die Erklärungspflicht 
einführte. Zugleich wurde neben der indirekten Progression (durc~ Freibe-
trag) die direkte Progression geschaffen (Staffeltarif). Diese Einkommen-
steuer bestand nu.r bis 1872. 

In den Südstaaten führte man anfangs eine Kriegssteuer auf bewegliches 
und unbewegliches Vermögen sowie Sklaven ein, die aufgrund der Apportionie-
rungsklausel von den Einzelstaaten erhoben wurde. Daher blieben ihre Erträ-
ge gering, sie wurde durch eine Einkommensteuer und eine l'Jauralsteuer er-
gänzt. 

Nachdem der Kr~eg zugunsten ~er Nordstaaten und der Autorität des Bun-
des entschieden war, ermöglichte der folgende wirtschaftliche Aufschwung 
die rasche Tilgung der Kriegsschulden; die Finanzlage des Bundes entwickelte 
sich so günstig, daß 1872 scgar auf die umstrittene Einl:ommensteuer verzich-
tet werden konnte. Außerdem wurden die Verbrauchsabgaben herabgesetzt und 
auf wenige Waren begrenzt. _Der Steuerabbau war bis 1883 so weit gediehen, 
daß der Bund neben den Einnahmen aus Zöllen und Landverkäufen nur noch 
Steuern auf Branntwein, Bier und Tabak erhob. 

Im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung des folgenden Jahrzehnts 
empfa.~den die vorwiegend landwirtschaftlichen Staaten die Vermögensbesteue-
rung als eine zu einseitige ~elastung der Landwirtschaft; sie forderten da-
her, der Bund möge eine Steuer auf Einkommen aus beweglichem Vermögen erhe-
ben und zugleich die Schutzzölle senken, die sich in der Agrarkrise der 8Oer 
Jahre als nachteil~g erwiesen hatten. Die Einkommensteuer sollte den Zollaus-
fall ersetzen und zugleich die bisher steuerlich bevorzugten industrialisier-
ten Gobiete stärker belasten. Tats~chlich trat ein Einkommensteuergesetz, 
das eine persönliche Einkommensteuer und eine Kö:r.perschaftsteuor umfaßte, 
am 27.8.1894 in Kraft; die Steuer wurde jedoch nicht erhoben, da sie sofort 
aufgrund der·Apportionierungsklausel als verfassungswidrig erklärt wurde. 

Der 1898 ausbrechende spanisch-amerika.nisohe Kr~eg gefährdete die Zoll-
einnahmen und bra~hte zusätzlichen Finanzbedarf. Daher wurde sogleich eine 
bewußte Steuer~olitik begonnen. 1898 schon wurden zusätzliche Verbrauch-
steuern, Vermögensverkehrssteuern (Stempolabgo.bon auf Dokumente des ge-_ 
s0häfil.ichen Verkehrß) und Sondergewerbestouern in Form von Lizenzabgaben 

./. 

.. 
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eingeführt; hinzu kam eine Bundeserbsohaftsteuer auf den Erbanfall an beweg-

lichem Vennögen, die bis 19021.Estnnd. Zu einer neuerlichen Best9uerung 1er 

Einkommen konnte man sich nicht entschließen • 

. Die anschließende Hochkonjunktur brachte bis 1907 Haushaltsüberschüsse, 

dann folgten Defizite, die die mangelnde Elastizität der Bundeseinnahmen auf-

deckten. Zunächst wurden bei der Zollreform 1909 die Zollsätze erhöht. Es 

gelang ferner, eine als indirekte Steuer deklarierte Körperschaftsteuer 

("Abgabe a.uf ein Privileg") einzuführen (1). Ebenfalls 1909 fiel durch einen 

Verfassungszusatz (16th amendmcnt) die Apportionierungsklausel, Eine wichti-

ge Voraussetzung für die künftige Entwicklung des Bundessteuersystems, der 

drei Viertel der Staaten 1913 zustimmten. So konnte zugleich mit dem neuen 

Zolltarif v~n 1913, der Minereinna.hmen von 50 Mio $ durch Wegfall des Zu.k-

kerzolls verursachte, das neue Bundeseinkommensteuergesetz in Kraft treten, 

das eine progressive Einkommensteuer einführte. 

Der erste Weltkrieg brachte unvermeidliche Steuererhöhungen: 1916 wur-

de ern~ut die Bundese~bschaftsteuer eingeführt, nun als Nachlaßsteuer, hinzu 

kamen Sondergewerbesteuern, Kriegsgewinnsteuern (zunächst als Munition 

Ma.nufactu.rer's Tax, dann allgemein als War Excess Profits Tax) und eine star-

ke Anspannung der Einkommen- und Körperschaftsteuer. 1921 und 1924 kam es 

zu einem gewissen Steuerabbau. 

Der New De~ brachte eine Neuo~ientierung der Steuerpolitik: konjunk-

turpolitische Erwägungen kamen ins Spiel. Die Mittel, durch.öffentliche Aus-

gaben die Depression in einen neuen Aufschwung.zu wenden, konnte das bestehen-

de.Steuersystem dem Bunde nicht erbringen, ferner machte sich nachteilig be-

merkbar, daß die Finanz- und Steuerpolitik der Staaten nicht mit der des 

Bundes koordiniert war. So entsprach die Steuerpolitik des Bundes nicht den 

Anforderungen der Wirtschaftslage: 1932 und 1933 wurden die Gesellschafts-

gewinne stärker belastet und die Einkommensteuer erhöht sowie neue Steue.rn 

eingeführt. Hinzu kame~ die bis dahin unbekannten Sozialabgaben zur Finan-

zierung der Alters- und Arbeitslosenversicherung • 

. Im zweiten Weltkrieg änderte sich am ame.rikanisohen Steuersystem grund-

sätzlich nichts; ea wurden l-0diglioh Oborgewinnstouern neu eingeführt, im 

~brigen die Einkommenetouer, l{ör;persohnftatouer und Verbrauchsteuern ausge-

baut und ihre Sätze erheblich erhöht. Steuerermäßigungen in den Jahren· 

(1) Otto, Frieda, aao. s. 100 
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l 9L15 tmc1 1948 folgten in dar Korea.krise 1950 die Wiedereinführung dr tfbez-
gc1ünnstoul'r und später erneut Gteuererleichterungcn, so 1964, 

Wie in der Schweiz vollzog sich die Entwicklung der Bundeseinnahmen 
in den Vereinigten Staaten auf der Grundlage eines politischen Zusammenschlus-
ses. Allerdings verlief sie sprunghafter, mit ausgeprägton Rückschritten, 
wa.s viilleicht auf einen stärkeren ~artikularismus, vielleicht auch nur auf 
die rasch zunehmende Wirtschaftsk:-..--aft des Landes im vorigen Jahrhundert mit 
der einhergehenden Ergiebigkeit der einzelnen Steuerquellen zurückzuführen 
ist. So war eine stärkere Inanspruchnahme steuerlicher Möglichkeiten durch 
den Bund nur in Ausnahme-, insbesondere Kriegszeiten notwendig, wobei bereits 
in den sechziger Jal.1ren des vorigen Jahrhunderts die fortschrittliche Form 
der - auch progressiven - direkten Besteuerung auf Bundesebene erstmals 
(wenn auch verdeckt klassifiziert) vorübergehend verwirklicht wurde. 

Beiden Bundesstaaten gemeinsam ist die zunächst lockerere Verbindung 
einzelner Staaten, die zäh an iher Selbständigkeit, insbesondere ihrer Fi-
nanzhoheit festhalten. liAll States are clothed wi th full sovereignty, in-
cluding the 'inherent' power of taxati.on" schreiben Shul tz/Harriss u"ber die 
Verhältnisse in den Vereinigten Staaten (1), und Higy betont "Die Kantone 
sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung be-
schränkt ist" (2). In beiden Fällen sind Kriege und Krisen die Ursache 
wac~sender Zentralkompetenzen; gleichwohl vermochten sie auch in den USA die 
Gliedstaaten nicht zu einem Verzicht auf die eigene Ausbeutung der ergiebi-
gen und anspannungsfähigen direkten Steuern zu bewegen, es kam nicht einmal 
zu einer einheitlichen Gesetzgebung auf diesem Gebiet. Zu einer klaren Auf-
teilung der Steuerobjekte auf die Gebietskörperschaften hat.man sich auch in 
den USA nicht entschließen können. Lediglich die Außenzölle stehen der Zen-
tralinstanz ausschließlich zu. Die fllirigen Steuerobjekte können, der Ver-
fassung zufolge, konkurrierend erfaßt werden. Tatsächlich gibt es "nur weni-
ge Steuern, die nicht zugleich auf mindestens zwei verschiedenen Ebenen er-
hoben werden" (3). 

Auch in den Vereinigten Staaten kam es auf diese Weise zu sehr untei-
schiedlichon, einandr vielfach überlagernden Besteuerungsmodalitäten, die 
nur bedingt als rationelle Bosteuorungsform eines einheitlichen Staatswesens 
(l)Shultz, W.J. und Harrisa, S.L.: Amerioan Pu.blio I•'ino.noe, 7. Aufl. 1959, s. 134 
(2) Higy, Camillc, aaO. S. 304 
(3) Otto, Frieda, aaO. s. 113, sowie Shultz/Harrise, S. 134 ff. ./. 
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angesehen werden können. Solange in den USA von "unbegrenzten wirtsohaftli-

ohen Möglichkeiten" gesprochen werden konnte, mochte da.e konkurrierende 

Steuergebaren der Gebietskörperschaften schadlos bleiben; der geg0nwärtige 

Finanzbedarf des Bundes läßt das System allmä.hlioh fragwürdig werden. Denn 

es verhindert eine gleichmäßige Belastung aller Bürger, führt ggfs. zu einem 

unterschiedlichen Niveau öffentlicher Leistungen in don einzelnen Gliedstaa-

ten und ist daher mit dem Ziel, die wirtscha.ftliohe Leistungsfähigkeit aller 

Landesteile gleichmäßig zu fördern, kaum vereinbar. Die Erkenntnis dieser 

T~tsaohe hat - sowohl in den USA als auch in der Schweiz - zu gewissen Aus-

gleichsmaßnahmen geführt, insbesondere durch freie Oberweisungen oder zweck-

gebundene Subventionen der Zentralbehörde an die Gliedstaaten. Ob solche 

Maßnahmen in diesen Ländern auoh in Zukunft die Mängel eines finanzpoliti-

schen Konkurrenzsystems, insbesondere auf dom Gebiet der direkten Steuern, 

zufriedenstellend auszugleichen vermögen, erscheint zweifelhaft - es mag 

im übrigen dahingestellt bleiben. Beim Neuaufbau eines föderati van Finanz-

systems in unserer Zeit, in der sich auf allen Gebieten staatlicher Tätig-

keit ein quantitativ höheres und qualitativ differenzierteres Lastungs-

niveau etabliert hat, als es noch zu Beginn unseres Jahrhunderts denkbar 

war, ~ürfte das Prinzip konkurrierender Steuern nicht mehr angemessen s~in. 

Wird also ein solcher Neuaufbau in Angriff genommen, so gi~t es nicht, Vor-

bilder zu kopieren, sondern vor allem, aus den sich in ihnen bietenden Ei-

fahrungen die Schlüsse zu ziehen, die die Schaffung eines quantitativ wie 

qualitativ befriedigenden, insbesondere finanziell-und politisch stabilen, 

aufgabengerechten Finanzsystems der übei- und untergeordneten'Gebietsköi-

perschaften bestmöglich zu garantieren vermögen. ·' 

Die Entstehung des Deutschen Zollvereins 

Anders als in der Schweiz und in den USA ging in Doutsohland die wirt-

schaftliche Einigung dem staatlichen Zusammenschluß zu oinem Bundesstaat 

voraua. Die Entwicklung beginnt 1815 mit der Neuordnung EuropM auf dem 

Wiener Kongreß. An die St~lle des frilharen deutschen Reiches tritt der 

Deutsche Bund, dem 35· souveräne Fürsten und vier freie Städte angehöre~. 

Seine 'Vo.rfaasung" i~t die Bundesakte vom 8. Juni 1815. Doren Artikel 19 
, . 
bestimmte, daß die Bundesstaaten sich cas neoht vorbehalten, bei der ersten 

./. 
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Sitzung des Bundestaees eine Regelung von Handel und Schiffahrt in Angriff 
zu ne~1men. I'ie .1usübw1g dieses Rechts scheiterte jedoch an gegensä.tzlichon 
hUffassungen über die einz~schlagondo Hnndelspolitik, als deren Exponenten 
das den Freihandel anstrebende Preußen und das an hohen Schutzzöllen f0st-
haltende Österreich angesehen werden können. Politisch blieb der Deutsche 
Bund unbedeutend; es fehlten ihm insbesondere Befugnisse, die Descliliisso des 
Bundestages auch wirklich durchzusetzen. 

1818 wurde in Preußen ein neues, freihnndlorisch orientiertes Zollge-
setz ei:igeführt (Verfasser war Karl Georg Maassen), das sämtliche preußi-
scaen Gebiete zu einer Zolleinheit zusammenfaßte (gewi~se Zollsatzdifferen-
zen zwischen den westlichen und östlichen Provinzen blieben bis 1821 noch 
bestehen). Alle Binnenzölle wurq.en abgeschafft. Hindernisse des freien 
Handelsverkehrs blieben zunächst die selbständigen.Enklaven innerhalb des 
preußischen Territoriums; sie schlossen sich im Laufe der folgenden zehn 
Jahre dem preußischen Zollgebiete an, auch, um einer Benachteiligung der 
eigenen Wirtschaft zu entgehen (1): 

1819 Schwarzburg - Sondershausen 
1822 Schwarzburg - Rudolstad-t 
1823 Allständt und Oldisleben (von Sachsen-l-leimar-Eisenach) 
1823 An...~alt-Bernb~rg mit dem oberen Herzogtum 
1826 Lipprode, Kappel, Grevenhagen (~on Lippe-Detmold) 
1826 Netzeband und Rossow (von Mecklenburg-Schwerin) 
1828 Dessauer und Köthener Linie von Anhalt. 

Beim Anschluß von Schwarzburg-Sondershausen wurde der Enklave ein An-
teil an den gemeinschaftlichen 3olleinna.h.'1len ohne Rücksicht e,uf die dort 
tatsächlich eingehobenen Abgaben gem~ß dem Bevölkerungsverhältnis gegenüber 
den sieben östlichen Provinzen Preußens zuge~prochen, eine Regelung, die 
sich als wichtiger Präzedenzfall erwies (2). 

Im April .1819 wurde der "Verein deutscher Kaufleute und Fabrikanten" 
(später: Deutscher Handels- und Gewerbeverein) mit Friodrioh List gegründet. 
Namens dieses Vereins richtete List eine - vergebliche - Petition an den 
Bundestag, die die Aufhebung e.ller inneren Zoll- und Mo.utsohr(.\llken und, die 
Herstellung oines o.llgemoinen Zo:Dsystema im B-..u1de fordorto. 
(1) Fc.:stcnberg-Packiech, Hermann von: Geschio~to des rer Berücksichtigung der atl)Atliohen Inntwioklung 

1869, s. 118 
(2) HGndorson, aao. s. 45 

Zollvoreinc mit besonde-
Doutoohlands, .Leipzig 

./. 
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Im Mai 1820 kam es 
Bad~n, dem Großherzogtum 
den fürstlich reußischen 

zu einer Konvention zwischen Bayern, Württemberg, 

Hessen, don herzoglich-sächsischen Häusern und 

Linien (Thüringen, Süddeutschland und das nicht 

preußische Westdeutschland), in der die Betoiligten beschlossen, einen Ver-

trag auszuarbeiten, der folgende Grundsätze enthalten sollte: 

1. Auf'hebung aller Land- und Binnenzölle innerhalb der Grenzen der kontra-

hierenden Staaten, 

2. Erlaß möglichst gleichförmiger Bestimmungen über Weg- und Wasserzölle, 

3. Freiheit bei den einz~lstaatliohen Konsumtionssteuern; jedoch unter Wah-

rung des "W1verlctzliohen Grundsatzest', daß die Produkte der ü.örigen Mit-

glieder nicht höher als inlti.ndische belastet werden, 

4. gemeinschn.ftliche Besetzung der Zollinie W1d der Zollämter der vereinten 

St?,aten, 

5. Verteilllllg der gemeinschaftlichen Zollerträge nach dem· aus der Ausdehnung 
. . 

und der Bevölkerung der vereinten Staaten sich ergebenden Mittelverhält-

nisse. 

Die Vereinbarung der süddeutschen und westdeutschen Staaten war eine 

Reaktion auf die preußische Zo~~reform von 1818, in der diese Prinzipien 

"soeben" zur Durchführung ge~ommei:i waren (1). 

Um die gleiche Zeit legte_Friedrich Nebenius, großherzoglich badischer 

Geheimer Referondarius, ein Proj'ekt vor, in dem gefordert wurde, der Deut-

sche Bund möge in die Bahnen -des Freihandels einlenken, allgemeine deutsche 

Bu.r{cieszölle und eine vom Frankfurter Bundestage abhängige Zollverwaltung ein-

führen. Der innere Handelsverkehr sollte völlig frei sein, ein einheitlicher 

Tarif für ~infuhr-, Ausfuhr- und_ Durchgangszölle geschaffen werden; die 

Mitglieder ·sollten auf einseitige,: diesem_System nicht entsprechende Anord-

nungen verzichten. Die Verkündung und Duro~führung der allgemein vereinbar-

ten Mautge~etze sollte ~ine~ un~b~ängigen Kommission obliegen, Erhebungs-

und Aufsichtsbeamte gemeinsam bestallt und jeder e~nzel~en Regierung das 
. . 

Kontrollrecht über säm~liche Beamte einger,~umt w~rden~ die Mautkommission 

sollte durch die jährliche Versammlung der.Mitglieder kontrolliert werden, 

in der die einfache Stimmenmehrheit entscheiden sollto (2). 

(1) 

(2) 

Sturmkoefel: Der Deutsche Zollverein. Ein geaohiohtlicher Rückblick. Bex-
lin o.J. (1905) Reihe Handel, Industrie und Verkehr in Einzel~ärstellun-
gep, Bd. I, S. 7/8 
Sturmkoefel, aa.O. S. 8/9 ./. 
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Die Nebenius-Vorlagc, während der Darmetn. d ter Verhandlungen zwischen 
~on süd- und mitteldeutschen Staaten (1820-23) diskutiert, scheiterte aus 
verschiedenen Gründen:' die einfache Mehrheit brachte die Gefahr der Überstim-
mung durch die kleineren Mitglieder mit sich, Bayern machte Schwierigkeiten 
in der Lebensmittelfrage, Differenzen entstanden· über das Erhebungssystem: 
Erhebung an der Grenze, wn.s Kehl und Mannheim bevorzugt hätte, oder Lager-
und Packhaussystem, die Erhebung nahe am·Bestimmungsort. Auch die Zollhöhe 
war strittig. 

Im September 1824 begannen Verhandlungen zwischen Bayern und Württem-
berg über eine Separat-Zollunion gegen die übrigen deutschen Staaten, zu 
denen 1825 weitere süddeutsche Staaten eingeladen wurden~ Diese Verhandlun-
gen scheiterten an der Opposition Badens; 1827 wurden sie jedoch zwischen 
Bayern und Württemberg erneut ~ufgenommen und führten schließlich zum förm-
lichen Z6llvereinsvertrag vom 18.1.1826. Der Vertrag sah die Abschaffung 
der Binnenzölle vor, handelspolitische Vereinbarungen sollten nicht ·mehr ein-
seitig getroffen werden. Der Zollreinertrag war nach Maßgabe der Bevölkerung 
zu verteilen, die Kosten der Zollverwaltung waren aus der Zollkasse zu be-
streiten. Verbrauchsteuern konnten autonom auf Einfuhren von Mitgliedern und 
Nichtmitgliedern erhoben werden. Anfang 1829 trat der Verein ins Leben, er-
wies sich jedoch als zu klein: 44 % der Zolleinnahmen wurden durch die Ver-
wal tungskosten aufgezehrt (1). Der Schmuggel über die Pfalz blühte. Der l'lll-
schluß Hessens an das preußische Zollgebiet machte zudem deutlich, daß man 
der Anziehungskraft-der größeren Zollgemeinschaft folgen müsse. 

Nachdem die Darmstädter Verhandlungen über eine südwestdeut_sche Zoll-
union gescheitert waren, hatte sich Hessen entschlossen, den Anschluß an 
Preußen zu suchen. Am 14.2.1828 kam es zum Zollanschlußvertrag zwischen Preu-
ßen und· dem Großherzogtum Hessen, unter dem Hessen sein0 eigene Zollverwal-
tung behielt, jedoch nach preußischem Vorbild gestalten mußte. Eine gleiche 
Zahl von iiUfsichtsbeamten wurde zwischen den preußischen und hessischen 
Zollve,rwaltungen ausgetauscht (Aufsicht an den Hauptzollämtern). Handelsver-
träge weren nur unter gegenseitiger Mitwirkung abzuschließen. Der Zollrein-
ertrag war von einer gemeinschaftlichen Kommission gemäß der Bevölkerungs- -
zahl Hessens zu der der westlichen Provinzen Preußens zu verteilen. Ferner. 
gab Hessen die vertrauliche Zusage, auch die wichtigsten preußisoh~n Kon-
sumtionssteuern einzufi.ihren. Dor Vertrag war zum 31.12.1834 kündbar, andern-

(1) Sturmkoefel, aaO. s. 22/23 

a. ,.. 
,-
c 

'1 
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falls sollte sich seine Laufzeit um sechs Jahre verlängern. 

Während dem hessisch-preußischen Zollverein ein vorztiglioher.wirtsohaft-
licher Erfolg beschieden war, kam der am 24.9.1828 g1;3grUndeto 0 Mitteldeut-
sohe Handelsverein" zu keinen positiven Ergebnissen. E~ war keine Zollunion 
wie die Zusammenschlüsse in Nord- und Süddeutschland; jeder Staat betrieb 
weiterhin eine autonome Zoll- und Handelspolitik. Man hatte sich lediglich 
auf der Grundlage zweier negativer Interessen geeinigt: die weitere Ausdeh-
nung der beiden bestehenden Ve~eine zu hindern.und die Haupthandelsstraßen 
für englische Güter in nord-südlicher Richtung von Hamburg und Bremen nach 
Frankfurt und Leipzig offen zu halten, die· Ost-West-Verbindungen jedoch ggfs. 
zu stören, soweit sie durch preußisches Gebiet verliefen. "Such a union was 
not likely to survive for long" (1). 

1829 wurde zwischen dem preußisch-hessischen und dem ba.yerisch-württern-
bergischen Verein ein Handelsvertrag abgeschlossen. Er sah Zollerleichterun-
gen von 20 bis 25 % für Waren aus Wolle, Kammwolle und Seide'vor, später 
sollten die Zölle ganz wegfallen. Zum Ausgleich der unterschiedlichen Kon-
sumtionssteuem waren ttbergangssteuern zu erheben; im uörigen wurden alle 
Güter frei handelbar bis auf Salz und Spielkarten (Staatsmonopole). 

Anschließend begannen Verhandlungen über den Zusammenschluß beider 
Vereine. Die Pro-Kopf-Einnahmen aus Zöllen waren im wesentlichen abhängig 
vom Kolonialwarenverbrauch und in Preußen erheblich höher als in den süd-
deutschen Staaten.· Daher·verlangte Preußen nun vom bczyerisch-württembergi-
schen Verein ein Präzipuum, d.h. die Vorwegauszahlung einer bestimmten Sum-
me aus den Zollerträgen, ehe diese nach der Bevölkerungsz~ auf ~ie Ve-r-

• •' 1 .. 

einsmitglieder aufgeteilt wurden. Da noch weitere Unstimmigkeiten hinzuka-
. ' . , . . 

men, u.a. die Unterschiede· zwis~hen preußischer und beyeri"scher Bierbesteue-
rung, wurden die Verhandlungen 1832 abgebrochen. 

Doch schon 1833 unt~mahm der Süden einen neuen Vorstoß. Der württem-
bergische Finanzminister Mieg reiste zu Ve;rh.andlungen nach Berlin und hatte 
_Erfol~: der bi2herige preußische Zolltarif wuz:<ie mit kleinen Änderungen 
als gemeinsamer Tarif angenommen, Preußen ve.rziohtate auf das all~meine 

. l 

.. Zoll-Präzipuum und.~rhielt lediglich eine Pauechalsuqune filr die Sohiffahrts-
, . . 

abgaben auf pa.er und. ~(;)ich.sel. Di_e Prinzipien d~r preuß~.s.o~en ~ol~vei:wal ~ung 

sollten im Süden, sofort oingef.f,ih.rt werden, ... . ' ' ' . . . . 

(1) Henderson, aaO. s. 68 ./. ' 
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Am 22.3.1833 wurde der Vertrag über den Deutschen Zollverein unter-
zeichnet, am 1.1~ 1834 trat er, zunächst für acht Jahre, in Kraft~ 

In rascher Folge traten nun die meisten u'brigen deutschen Staaten dem 
Zollverein bei: 

Am 30.3.1833 schloß sich_ Sachsen dem Zollverein an. Gleichzeitig wur-
de mi~ Preußen ein Vertrag über die gleichartige Besteuerung inländischer 

Erzeugnisse (Verbrauchsteuern) abgeschlossen, "um eine völlige Freiheit des 

inneren Verkehrs auch mit denjenigen Erzeugniss~n herzustellen, ,bei welch~n 
eine Vcrsch • d h • t d • • • • ie en ei er Besteuerung die Erhebung einer Ausgleichungsabgabe 
auf der einen oder anderen Seite· notwend~g machen wü~e" (1). 

Die meisten thüringischen .. Staaten folgten• im April 1833, Hessen-HOlburg 
am 20.2.1835, Baden a.m ~2.5.1835, Nassau am 10.12.1835·, Frankfurt am 2.1.1836, 
und b~s 1841 Anhalt, Lippe-Detm<ii, Pyrmont und Braunschweig. 

, Braunschweig hatte bis dahin dem am 1.5.1834 gegründeten "Steuerve?'-
ein" zusammen mit Hannover, Oldenburg und Schaumburg-Lippe~ einer anti-. 
preußisch orientierten Zoll- und Verbrauchsteuerunion (Branntwein- und Bier-
steuer) angehört. Geringe Einnahmen und hohe Verwaltungskosten gaben dem-

' Steuerverein nur geringe Chancen. 1851 und 1852 traten.auch Hannove~, .Schaum-
burg-Lippe und Oldenburg dem Zollverein bei. . - . -Außerhalb des Vereins waren danach nur noch die drei Hansestädte, 
Mecklenburg, Schleswig-Holstein und das Habsburger Reich. 

Die Entwicklungsgeschichte des deutschen Zollvereins von 1834 hebt 
sich als eine vorwiegend wirtschaftliche, enger ~och: handelsp~li~ische Ent-. . . -
wicklung von der Entstehung der Schweiz und der Vereinigten Staaten ab. Die 

. 
mannigfaltigen Initiativen und Gegeninitiativen der deutschen Staaten lassen . . 
jedoch erkennen, daß es nicht nur um wirtschaftliche Vorteile, sondern auch 
um politische ?4achtstellungen ging. Deutlich ·spiegelt sich in den verschie-

denen - gescheiterten und gelungenen - Versuchen zur Gründ~g kleiner Zoll-
gemeinschaften das part.ikula.r:iftiache Int~resee dor kleineren deutschen Staa-

ten 'der sich abzeichnenden handelspolitischen Vorherrschaft Preußens entge-, . . . 
genzutreten. Politisch begrilndet sind entsprechend auch dio firia.nziellen 
Zugeständnisse Preußens beim Anschluß der versohiedonen Enklaven und Staaten 

(1) Festenberg-Pa.ckisch, aa.O. s. 192 . / ..... 
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an das preußieohe Zollgebiet, insbesondere beim entscheidenden Zueammen-
sohluß mit dem b~erisch-württembergisohen Verein: dr Verzicht auf das Prä-
zipium und auf eine Regelung der Biersteuerfrage, Aufschlußreich ist fomer 
die Verz~ung der politischen Ak:tiv:Hät der deutschen Staaten einerseits 
und der 0wirtscha.ftstheoretieohen" Initiativen einzelner Männer und Gruppen 
andere~eits: Friedrich List, C.F. Nebeniue, Handels- und Gewerbeverein. 
Sie sicherte de~ Zollvertin jedenfalls eine breite Grundlage öffentlichen 
Interes.ses und allgemeiner Aufgeschlossenheit, di.e die E~ägungen staatspo-. . 
litischer Zweckmäßigkeit zu unterstützen geeignet war •. 

Der Zollverein von 1834 bis 1870 

Ziel des 4eut~chen Zollvereins waren die Gemeinschaftlichkeit der 
Zolleinnahmen und die Herstellung eines einheitlichen Grenzzollsystems mit 
übereinstimmender Gesetzgebung u'ber Zollrecht und Zollverwaltungsorgange. 
Im ~eren des Vereinsgebiets heITschte Verkehrsfr~iheit, ausgenommen für 
Waren von Staatsmonopolen (Salz, Spielkarten) und abgesehen von Unterschie-
den in ·Art und Höhe der Verbrauchsabgaben, d:i.e Ausgleichungs- und Übergangs-
abgaben zwischen den tü tgliedsm erforderten·. Der Zusammenschluß· verschie-
dener Zollvereinsstaaten·zu Steuergemeinschaften (so z.B. Sachsen und Preu-
ßen) führte allmählich·auch zu einer Vereinfachung des Übergangi:1systems. 

Die Administration des Zollvereins umfaßte drei Instanzen: das Ministe-
rium als oberste Landesbehörde, die Direktivbehörden als Mittelbehörden und 
als örtliche Dienststellen die Ha.uptzollimter (an ~er Grenze) und die Haupt-
steuerämter (i~ Landesinneren), denen örtliche Hebestellm (Nebenzoll- bzw. 
-steuerämter) und die Obergrenzkontrolleure unterstellt waren (1). 

Die Durchführung der Organisation ~er Zollverwaltung ~lieb jedem Staat 
auf seine eigenen Kosten iiborlasseni: lediglich di·e ·Köst·en ·des Grenzsohutzes 
und 0:er Grenzzollverwaltung wurden g~meinsam getragen und den ·in„Frage kom-
menden Staaten aus den Zolleinnahmen erstattet. 

Die Richtlinien des Zollvereins galten nioht fUr die Organisation der. mit 
der Verwaltung der Verbrauchsteuern befaß1m Behörd~ri., ~·enn.~l°eioh diese.· in 

(1) -Reichsfinanzministerium, Hrsg.: Gedenkaohrift zum 100.· Jahrestag d·er· 
• Errichtung des D~utsohen Zollvereins, Berlin 1934, s. 16 

./. 
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den meisten Stao.~en den Zollbehörden übertragen war; erhebliche Unterschiede 
blieben insoweit bestehen. 

Oberstes Vereinsorgan war die Genoralkonferenz, in die die Mitglieder 
weisungsgebundene Bevollmächtigte entsandten und in der das Einstimmigkeits-

prinzip herrschte. Sie hatte die Rechnung featzuatellon, strittige Punkte 
des Vertrages zu inte~tieren und Anträge der Mitglieder, insbesondere auf 
Zolländerungen, zu beraten. Die Beschlüsse der Generalkonferenz bedurften der 
Ratifikation durch die Mi tgliedsta.o.ten. Durch diese K_onstrulc'.tion wurde die 
Zoll-Legislatur bis 1867 zu einem meist mühsamen und mit langwierigen Dis-
ku.ssionen verb\mdenen Verfahren. 

Schließlich war eine gegenseitige Beaufsichtigung vereinbart: Vereins-
bevollmächtigte jeweils anderer Staaten wurden den Direktivbehörden zugeord-
net, bei den Hauptämtern wirkten Stationskontrolleure.·nie Kontrolleure wa-
ren zunächst nur ihrem Heimatstaat verpflichtet und auch weisungsgebunden, 
doch hatten sie die Pflicht, die Aufsicht im Interesse aller.Vereinsmitglie-
der durchzuführen. 

Zunächst wurde das preußische Zollgesetz von 1818 Vereinszoll; 1838 
wurden ein Vereinszollgesetz und eine Vereinszollordnung auf der Grundlage 
des preußischen Rechts von 1818 geschaffen. Im Zollstrafrecht kam eine Ve~ 
ständ.igung nur ii"ber einige leitende Grundsätze zustande (1) • 

.Anläßlich der zweiten Generalkonferenz des Zollvereins in Dresden im 
Jahre 1838 wurde durch die Dresdner Münzkonvention die in mehreren Vereins-
staaten geltende, namentlicr. dem Ges~tz über die Münzverfassung in den 

. . 

preußischen Staaten z~deliegende kölnische Mark zum allgemeinen Münzge-

wicht im Gebiet des Zollvereins erhoben. Zugleich wurde als gemeinschaftli-
ches Zollgewicht das metrische System eingeführt (2). 

Insbesondere im Süden Deutschlands zeitigte der Zollverein gute wirt-
schaftliche Erfolge, zumal diese Länder durch die Ausschüttungen mehr Ein-
nahmen erhielten, als es ihrem örtlichen Zollaufkommen·entsprach. Lediglich 
Preußen setzte zu. So schreibt Henderson: "Most of the middle and sma.11 
States had every reason to be satisfied" (3). Beyern, das im Finanzjahr 

(1) Gedenkschrift, MO, s. 16/17 • 
(2) Festenberlf-Pac~isch, &aO. s. 208 
(3) Henderson, a.ao. s. 141 ./. 
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1831/32 rund 2,1 Mio fl aus den Einnahmen des ba3erisoh-wü.rttembergischen 
Vereins erhalten hatte, bekam bereits im ersten Jahr des Zollvereins 3,86 Mio 
fl aus der gemeinschaftlichen Kasse. Preußens Einkünfte jodooh sanken zunächst 
von 20 Silbergroschen· je Kopf der Bevölkerung im Jahre 1833 auf 15 1/2 Sil-
bergroschen im Jahre 1834. Erst 1838 erreichte Preußen wieder den alten Stand 
von 20 Silbargroschen je Kopf der Bevölleru.ng. "At ea.oh distribution of the 
Zollverein revenues Prussia made substantial peyments to nea.rly all her 
fellow-members" (1). Vom Kündigungsrecht zum Jahresende 1841 machte kein 
Mitglied Gebrauch. Am 8.5.1841 wurde der Vertrag bis zum 31.12.1835 verlän-
gert. 

In dieser Zeit sah eich der Verein verschiedenen··Problemen gegenu'ber, 
so der Zuckerfrage (Belastung von eingeführtem raffinierten lllld nicht raffi-
nierten Kolonialzucker gegenüber der Belastung inländischen Rübenzuckers) im 

Zusammenhang mit·der·Handelspolitik gegenüber Holland, ·u'ber·das der meiste 
Kolonialzucker eingeführt wurde und das sich seinerseits vor Einfuhren aus 
dem Zollverein durch hohe Getreidezölle sch~tzte. Auch allgemein stand die 
eingeschlagene liberale Zollpolitik immer wieder zur Diskussion. Daneben 
tauchten stets·erneute Streitigkeiten um die·Ausgleichungs- und Übergangsab-
gaben aufgrund unterschiedlicher Verbrauchsteuern in den Mitglied.s~aaten auf. 
1844 wurde die einheitliche Zuckersteuer des Zollvereins eingeführt, die er-

• • ster sichtbarer Ausdruck für die über die reine Zollgemeinschaft" ,hinaus-
gehende' finanzwirtschaftliche·Verbundenheit war (2). 

1854 und 1865 wurde der Vertrag jeweils erneuert. 

Der Prager Friede zwischen Deutschland und Österreich vom 23.8.1866 
führte zur Au.flösllllg des Deutschen Blllldes. Hannover, Iurhessen, Nassau und . . 
~kfurt/Main sowie Schleswig-Holstein _wurden mit Preußen vereinigt; ___ die 
erste~en ~chieden damit' als selbständige Mitglieder aus dem Zollverein.aus, 
Schleswig-Holstein kam, als Teil Preußens, neu hinzu, ebenso Lauenburg wid 

• Luöeck. 1867 wurda der Norddeutsche Bund unter der Führung Preußans gegrün-
det. Die auf dem ersten Reichstag 1867 in Berlin vereinbarte Verfasswig des 
Nord.deutschen Bundes umriß auch die Ordnung des Finanzwesens, gab jedoch 
"mehr Grundriß als Gebäude" (3). Aufgaben des Roioha waren die Wahrung der 

(i) 
(2) 

(3) 

Hendcrs.on, ao.O. s. 142 . . 
Terhalle, F.: Geschichte der Deutsohen Finanzwirtschaft. i,n;_ Handbuch der 
finanzwissenschaft', 2-, Aufl. 134. I, s'. 275 • 
Gerlof.f',, W. D~r ·staatahaushal t ... aa.O. S. ).3 ·. . . ' ' 
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l 
1 

, 
- 24 - 13 15c /-•r- __ 1,., ,.., " 

• 1...11·•-.L', 1U-1 

inneren und äußeren Sicherheit. Art. 70 der Verfassung des Norddeutschen 

Bundes bestimmte zur Deckung der Reichsausgaben die Zölle, die gemeinschaft-

lichen Verbrauchsteuern, die gemeinsohaftiichen Einnahmen aus Post und Tele-

graph sowie Matrikularbeiträge der einzelnen Bundesstaaten nach Maßgabe ih-

rer Bevölkerung. Gemeinschaftliche Verbrauchsteuern bestanden inzwischen 

außer für Zucker auch für Branntwein, Salz, Bier und Tabak. 

Trotz dieser politischen Veränderungen wollte man auf die Aufrechter--

haltung des Zollvereins nicht verzichten. Der Vertrag vom 8.7.1867 zwischen 

dem Nord.deutschen Bund, Beyern, Württemberg, Baden und Hessen entschied Uber 

seinen Fortbestand." Die Gesetzgebung über das Zollwesen wurde dem Zollpar--

lament, gebildet aus dem Reichstag des Nord.deutschen Bundes und den Abge-

ordneten Süddeutschlands, und dem Zollbundesrat (be~tehend aus dem Reichstag 

und Bevollmächtigten der süddeutschen Regierungen) übertragen. An Stelle der 

früheren Einstimmigkeit sämtlicher Regierungen sollten nunmehr Majoritäts-

beschlüsse dieser beiden Körperschaften entscheiden"(l). Der Zollbundesrat 

ersetzte die Generalkonferenzen: Preußen hatte dort 17 von 58 Stimmen, das 

Präsidium und damit verbunden ein Vetorecht. Erhebung und Verwaltung der 

Zölle blieb sowohl in Süddeutschland als ~uch im Norddeutschen Bund weitel'-

hin Angelegenheit der Einzelstaaten. Für die ru tglieder des Nord.deutschen 

Bundes jedoch wandelte sich die bisherige vertragsmäßige in eine verfassungs-

mäßige Zollgemeinschaft (2). Die ve·reinskontrolle wurde Preußen ü.öertragen; 

"die Controlbeamten werden dadurch ·zu Organen des gesammten Zollvereins, zu 

Vereinsbeamten, ohne daß jedoch ihr Verhältnis zu ihren bisherigen Regie-

rungen vollständig gelöst wird." ( 3). Ihr Gehalt wird vom Verein bestritten. 

Gleichzeitig mit der Erneuerung des Zollvereins wurden das Salzmonopol 

und das Spielkartenmonopol abgeschafft und eine einheitliche Salzsteuer ein-

geführt, ebenso eine gemeinsame Tabaksteuer (s.o.). Alle Präzipua, wurden auf-

gehoben ( 4). 

• Durch die Schaffung des Zollparlaments ergab sich eine eigentümliche 

Kompetenzverteilung zwischen den verschiedenen Körperschaften: "Die wich-

tigsten indirekten Steuern und sämtliche Finanzzöllo (Kern· der eigenen Ein-

nahmen des Norddeutschen Bundes gemäß der Reichsverfassung von 1867) gehör-

(1) Gerloff, W. Die Finanz- u. Zollpolitik des deutschen Reiches nebst ihren 
Beziehungen zu Landes- u. Gemoindefina.nzen von der Gründung des Nord.-
deutschen Bundes bis zur Gegonwa.rt, Jonn 1913, s. 25/26 ·. 

(2) Geschichte des Zollvereins,.Verfa.ssung, Einführung in den Zoll-
tarif usw. Edleffon-Leitbüohor, Bd. la, Hamburg 1926, s. ß ·. 

(3)' und (4) s. S. 25 ./. 
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ten zur Kompetenz des Zollparlamentes, dem aber weder die Bedarfsprüfung 

noch die• Verwendungskontrolle zustand. Hier saßen zudem noch die süddeut-

schen Abgeordneten, die an Bewilligungen zugunsten des Norddeutschen Bun-

des oder der ihm angehör enden EinEelstaaten kein Interesse hatten" (1). 

Die finanzwirtsohaftliche Entwicklung im Deutschen 

Reich nach 1871 

Ehe llie für das Problem der eigenen Einnahmen der EWG etwa interessie-

renden Tatbestände der bisher geschilderten historischen Entwicklungen zu-

sammengefaßt werden sollen, erscheint es angebracht, noch einen-sehr kurzen 

Oberblick über die Weiterentwicklung der Finanzwirtschaft im Deutschen Reich 

von 1871 bis zur Finanzverfassung der Bundesrepubl~k zu geben. 

Das Deutsche Reich von 1871 übernahm die Einnahmen des Norddeutschen 

Bun.~es _(Verfassung vom 16.4.1871): die Zölle,. die _gemeinsamen indirekten 

Steuern, die Einnahmen aus der Post- und Telegraphenverwal tung. Ebenfalls 

konnten ergänzend zur Deckung des ordentlichen Haushaltsbedarfs Matrikula.r-

beitr-äge.-von d~n Ländern erhoben werden, "solange Reichssteuern nicht einge-

führt. sind~' (Miquel 'sehe Klausel, die sich auf direkte Steuern bezog). Außer-

dem konnte das Reich Anleihen begeben. Das Schwergewicht der Ausgaben lag 

bei den Verteidigungskosten. Die alsbald einsetzende Rechtsvereinheitlichung 

im Reiche zog mancherlei Wünsche und Anträge nach sich, "die wirtschaftliche 

Einheit Deutschlands auch auf dem Gebiet zu ve;rwirklichen, .vor dem der Zoll-

verein seiner.N~tur nach.hatte Halt machen·müssen. Hatte der Zollverein die 

Zollschranken beseitigt und die inneren Verbrauchsabgaben nach·Möglichkeit 

gleichgestellt, warum sollte denn jetzt das Reich nicht die Vereinheitli-

chung der Besteuerung in die Wege leiten und damit einen weiteren.Schritt 

zur Förderung der Verkehrsfreiheit und Gleichstellung aller Reichsan~ehöri-

gcn tun?" (2). Die Miquel •sehe Klausel legte überdies die Steuerverein-

( 3 )s. 24 ;Aebe:r1 H. Der D<;;utQcho_Zollzcrqj.n, Guoc!-..ichto qci?1cr futotchune und 
~t\·11cklunr Lo1pz1g 1009, 0. 4-,1 ff 

(;) 
11.::ber, "• !föniglich beyerischer Staatsfath u. Bevollmächtigter zum 
Bundesrat es Zollvereins) aaO. s. 469 Die Präzipua betrafen Frank-

. . furt/Main, H.-mnover, Oldenburg und Sohaumburg-Lippo) 
(1) Gerloff, W.: Die Finanz- und Zollpolitik••• aao. s. 49 
(2) Gerloff,· W.: Der Staatshaushalt ••• aao. s. 25 
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- 1 ~. . .. : 

i 



- 26 - 3 15 /---,. . /,. . ' l • ü, ...... ! • ' . \ - • 

heitlichung durch Übertragung von La.ndeesteuem auf das Reich nahe. Alle Ver-
such~ in dieoer Richtung schlugen jedoch fehlJ 1904 wurde die Miquel'sche 
Klausel gestrichen. Statt dessen war bei der großen Zolltarifreform von 1879 
die sog. Franokenstein'sche Klausel in das Zolltarifgesetz aufgenommen wor-
den, wonach das Aufkommen aua Zöllen und der Tabaksteuer, sp~ter au.eh noch 
das Aufkommen aus Reichsstempelabgaben und Branntweinsteuer, soweit es l30 
Mio Mark überstieg, den Ländern nach Maßgabe der Bevölkerung Uberwiesen wel'-
den mußte. Damit wurden zugleich die ?«trikularbei träge verewigt und ein kom-
pli ziertes System gegenseitiger Überweisungen geschaffen, das die finanzielle 
Abhängigkeit des Reiches von den Ländern besiegelte. 

Im der Organisation der Zollverwaltung änderte sich gegenuöer 1867 
nichts. Bundesrat und Reichstag traten an die Stelle von Zollbundesrat und 
Zollparlament; Verwaltung und Erhebung der Zölle und Verbrauchsteuern ver-
blieb bei d~;n Einzelstaaten; die daher weiterhin notwendigen Überwachungs-
beamten wurden~ Reichsbeamte ernannt (1). 

Der Zusammenbruch der Reichsfinanzen vor den Anforderungen des ersten 
Weltkrieges führte zu ein~r durchgreifenden Änderung der bisherigen finan-
ziellen Verhältnisse der Gebietskörperschaften in der Weimarer Verfassung 
von 1919. Sie ermöglichte die Übertragung der Gesetzgebung-und Ertragshoheit 
für Einkommen-, Körperschaft-, Erbschaft- und·Grunderwerbsteuer·auf das 
Reich; außerdem standen dem Reich die Zölle, Verbrauchsteuern, Verkeh:r-
steuern und Umsatzsteuern uneingeschränkt zu; für ihre Erhebung und Ve:rwa.J.-
tung wurde eine einheitliche Reichsfinanzverwaltung geschafften (Abteilun-
gen II der Landesfinanzämter, Hauptzollämter und Zweigstellen)~ Gleichzei-
tig kam es zu einer·vereinheitlichung der Steuererhebung durch Erlaß der 
Reichsabgabenordnung. Da die Länder ihre Haupteinnahmen verloren hatten, 
wurden sie mit festen Sätzen an dsn Reichssteuereir..nahmen beteiligt: 
Einkommen- und Körperschaftsteuer 66 2/3 %, ab 1.4.1921 75 %, . '. 
UmsatzsteuGr 15 %, ab 1.4.1923 25 % Erbschafta.teµer 20 dl % Grunderwerbsteuer 50- 10, ab l. 4.1923 96 o 

Rennwettsteuer ab 1.4.'1922 50 %, ab 1.4.1923 t96 % 
Kraftfahrzeugsteuer aq 1,4.1922 50 %. 
An Länder, deren Einkommen- und Körpersohaftsteueraufkommen je ~nwohner um 
mehr als 20 % hinter d~m durchschnittlichen Länderanteil j~ Einwohner zu-
rückblieb, wurden Ergänzungsanteile ausgeschüttet, die den Anteil des be-
treffenden Landes auf 80 % des Reichsdurchschnitts auffüllten(~. Diese 
(1) Gedenkschrift .. S. 26 ./. (2) otto, Frieda, o.a.O. S. 152/3 


























































